
 

Unter Einhaltung der aktuellen Verordnung des Sozialministeriums sind Veranstaltungen der 

Kinder- und Jugendarbeit in der FeG Bad Schönborn möglich: https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200829_SM_CoronaVO_Angeb

ote-Kinder-Jugendsozialarbeit_konsolidiert.pdf. 

Dabei halten wir uns an die aktuelle Corona-Verordnung: https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-

baden-wuerttemberg/ 

 

 

Beim Betreten des Gemeindehauses werden die Hände desinfiziert. Ein Desinfektionsmittel 

steht bereit. Sollte es zur Neige gehen, bitte nachfüllen (es wird im Putzraum gelagert). 

Bei Veranstaltungen wird im Gemeindegebäude eine Schutzmaske getragen (ab dem Alter von 

6 Jahren). Wer seine Maske vergessen hat, kann eine Einmalschutzmaske an der Infobar für 

eine Spende von 1 € erwerben (vor dem Nehmen die Hände desinfizieren!). 

An Veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen Personen, die in Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 

14 Tage vergangen sind, oder Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 

Halsschmerzen, aufweisen. 

An der Ansprechbar liegt die Checkliste für die Benutzung des Gemeindehauses inklusive 

Teilnehmerliste. In jeder Gruppe gibt es einen Verantwortlichen, der für die Einhaltung der 

Infektionsschutzmaßnahmen sorgt. Auf der Checkliste trägt er das Datum, seinen Namen, den 

Titel der Veranstaltung und die genutzten Räume ein. Außerdem ist er dafür verantwortlich, 

dass alle Personen nach Betreten des Gemeindegebäudes auf der Teilnehmerliste mit vollem 

Namen und aktueller Telefonnummer registriert werden. Sollte eine Person neu hinzustoßen 

und ihre Adresse nicht bekannt sein, wird diese zusätzlich vermerkt. Ein Stift sollte immer nur 

von einer einzigen Person verwendet werden. Diese Liste ist besonders wichtig, um eine 

mögliche Infektionskette nachzuvollziehen. 

Wenn es Programm und Wetter zulassen, finden Veranstaltungen vorzugsweise im Freien statt. 

Im Foyer und den Seminarräumen finden jeweils ca. 30 Personen Platz. Wir achten auf die 

Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern. 

Türen sollten – wenn möglich – offenstehen. Türgriffe und Flächen müssen vor und nach der 

Veranstaltung gereinigt werden. Es sollte möglichst ständig, jedenfalls so oft wie möglich, 

gründlich gelüftet werden. 
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Nach dem Gang zur Toilette die Hände bitte sorgfältig waschen. Bitte Warteschlangen im Flur 

oder vor den Toiletten vermeiden. 

Nach der Veranstaltung sind Lichtschalter, Tische, Griffe, Wasserhähne und Ablageflächen zu 

desinfizieren. Das gilt für alle benutzen Räumlichkeiten inklusive der Toiletten. Bitte die 

Desinfektionslisten an den Türen beachten. Die dafür verwendeten Einmaltücher bitte 

umgehend in die Außenmülltonnen entsorgen. Danach sind die Hände wieder zu desinfizieren. 

Der verantwortliche Gruppenleiter der Veranstaltung dokumentiert die durchgeführten 

Desinfektionsmaßnahmen in der Checkliste und unterschreibt diese. 

 

Sollten zwei Gruppen gleichzeitig die Gemeinderäumlichkeiten nutzen, müssen sich die beiden 

Verantwortlichen absprechen, wer am Ende welche Desinfektionsmaßnahmen gemeinsam 

genutzter Bereiche (z.B. Toiletten) umsetzt. Jede Gruppe führt eine eigene Checkliste. Wichtig 

ist, dass es nicht zum geselligen Austausch auf Gängen oder vor dem Gemeindehaus kommt.  

 

Der Schutz besonders gefährdeter Personen hat bei uns hohe Priorität. Wer zu dieser Gruppe 

gehört, sollte alternative Angebote zur Teilnahme wahrnehmen. 

Wegen des gesteigerten Infektionsrisikos bitten wir, momentan auf gemeinsames Singen 

während den Veranstaltungen zu verzichten. 

 

Vielen Dank für euere Mithilfe und Gottes Segen für euch alle! 

 

Liebe Grüße, eure Gemeindeleitung 

Corne, Jens, Peter, Ralph und Tatjana 


